
TEXT (TEIL B) 
Gemeinde Hoisdorf, BPL 2, 13. Änd. 

 
 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (BauGB, BauNVO) 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 6 BauNVO) 

 
Das gemäß § 4 BauNVO festgesetzte 'Allgemeine Wohngebiet' (WA) dient vorwiegend dem 
Wohnen. Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
 
02.  Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 31 Abs. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 
 

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 ist ausnahmsweise 
zulässig, wenn diese durch Flächen von ebenerdigen, mindestens zweiseitig offenen Terrassen 
ohne Überdachung direkt an Wohngebäuden hervorgerufen wird. Diese Flächen sind bei der 
Ermittlung der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO unberücksichtigt zu lassen und 
nur bei der Ermittlung der Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 4 BauNVO zu ermitteln. 

 
 
03. Höhe baulicher Anlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

a) Die Firsthöhe (FH) baulicher Anlagen darf maximal 9,00 m betragen. Bezugspunkt ist die 
Oberkante der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der 
Grundstücksmitte. 

 
b) Aufragende technische Gebäudeteile wie Lüftungsrohre Antennen, Schornsteine und 

Blitzableiter sind nicht auf die zulässige Höhe anzurechnen. 
 
 
04. Bauweise 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
 Es sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise zulässig. 
 
 
05. Mindestgrößen der Baugrundstücke 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
  
 Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt für Einzelhäuser 750 m² und für 

Doppelhaushälften 400 m². 
 
 
06. Abstandstiefen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB) 
 

Für Überdachungen von Freisitzen ist - abweichend von der Regelung des § 6 Abs. 8 der 
Landesbauordnung (LBO) in der seit dem 01. Oktober 2019 geltenden Fassung - ein 
Mindestabstand von 2,00 m zu den Grundstücksgrenzen einzuhalten. Garagen sowie offene 
oder überdachte Stellplätze sind ohne eigene Abstandsflächen zulässig, soweit sie die dafür 
vorgegebenen landesrechtlichen Vorgaben einhalten. 

 
 
 
 
 



07. Höchstzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

Bei Einzelhäusern sind maximal zwei Wohnungen und bei Doppelhaushälften nur eine 
Wohnung pro Wohngebäude (= Doppelhaushälfte) zulässig. 
 
 

08. Versorgungsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 (1) Satz 3 BauNVO) 
 

Kleinwindanlagen und baulich eigenständig aufgestellte Solaranlagen sind im Plangebiet 
unzulässig. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind nur an und auf Gebäuden zulässig, 
parallel angebracht zur Fassade oder zum Dach. Selbständige Anlagenstandorte sind im 
Plangebiet nicht zulässig. 

 
 
09. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG) 
 

Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücken unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese 
Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden, mit offenem oder 
bewachsenem Boden als Grün- oder Gartenflächen anzulegen und zu unterhalten.   

 
 
10. Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

 
Die in der Planzeichnung im Süden festgesetzte Anpflanzfläche ist einreihig mit einheimischen, 
standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. (Gehölzarten, Pflanzabstände und -qualitäten 
sowie Pflegehinweise: siehe Begründung.) Sie sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 
Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

 
 
 

B. Örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 84 LBO Schl.-H.) 
 
01. Dächer 

Die Dachneigung muss mindestens 30 Grad betragen. Zulässig sind Sattel-, Walm- und 
Krüppelwalmdächer. Die Dacheindeckung ist nur in den Farben rot bis rotbraun oder anthrazit 
bis schwarz zulässig. Die festgesetzten Dachformen, -neigungen und -farbgestaltungen 
beziehen sich nur auf Hauptgebäude. Für Wintergärten, Nebenanlagen, Garagen und Carports 
sind auch abweichende Dachformen, -neigungen und -farben zulässig. Gründächer sind im 
Plangebiet zulässig. Bei Gründächern auf Hauptgebäuden darf ebenso von den Festsetzungen 
zur Dachform, -neigung und -farbgestaltung abgewichen werden.  

 
02. Doppelhäuser  

Doppelhäuser sind in Bezug auf ihre Außenwände, Dachform und -eindeckung sowie 
Traufhöhe jeweils einheitlich zu gestalten. 
 

03. Stellplätze/Garagen 
 Pro Wohnung sind mindestens zwei Stellplätze oder Garagen auf dem jeweiligen 

Baugrundstück vorzuhalten. 
 
04. Waldabstand und Brandschutz 

a) Innerhalb des Waldabstandes (außerhalb der Baugrenzen) sind Garagen, überdachte 
Stellplätze und hochbauliche Nebenanlagen, die zum Aufenthalt von Menschen gedacht 
und geeignet sind, unzulässig. 

 

b) Soweit Gebäude den gesetzlichen Waldabstand von 30 m unterschreiten, dürfen diese nur 
mit harter Dacheindeckung nach DIN 4102, Teil 4, versehen werden. Offene Feuerstellen 
an oder in diesen Wohnhäusern sind unzulässig. Die Fassaden sind in Sichtmauerwerk 
oder Putz herzustellen. Holzfassaden sind unzulässig. 



 
c) Die Errichtung von Gebäuden mit Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes von  

30 m (Flächen mit speziellen Brandschutzanforderungen) ist nur mit Zustimmung der 
unteren Forstbehörde und der Brandschutzstelle des Kreises Stormarn zulässig. 

 
 
 

C. Hinweise 
 
01. Bodendenkmale 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
02. Altlasten 

Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 
abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubes verpflichtet. Die Altlasten sind unverzüglich dem Fachdienst Abfall, Boden und 
Grundwasserschutz des Kreises Stormarn anzuzeigen. 

 
03. Landwirtschaftliche Immissionen 

In der Nähe des Plangebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Aus diesem 
Grund wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aus einer ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und Gerüche) 
zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken können. 

 
04. Eingriffsfristen 

Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften ist die Beseitigung von Gehölzen nur in der Zeit 
zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig. Sollte der genannte Zeitraum 
nicht eingehalten werden können, ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass sich 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ergeben und eine Ausnahmegenehmigung bei 
der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Stormarn einzuholen. 

 
06. Schutz des Oberbodens 

Die DIN-Normen 18915 und 19731 sind bei dem Umgang und der Wiederverwendung des 
Oberbodens zu berücksichtigen. 
 
Bei einem Aufbringen von Bodenmaterial von einer anderen Stelle sind die Bestimmungen des  
§ 12 BBodSchV in Verbindung mit der DIN 19731 zu beachten. (Weitere Hinweise: LABO-
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (LABO2002) 
 
Die Verdichtungen im Unterboden sind nach Bauende vor dem Auftrag des Oberbodens zu 
beseitigen. 
 
Die Witterung ist bei dem Befahren der Böden zu beachten. 
 
Der sachgerechte Umgang mit dem Boden während der gesamten Bauphase sowie die 
Versiegelungsmenge sind zu überprüfen. 

 
07. Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 

Die DIN-Norm 18920 ist zum Schutz der Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen 
während der Baumaßnahmen und beim Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen zu 
beachten. 

 
 



08. Brandschutz 
Die dem Brandschutz zu Grunde liegende DIN 4102, Teil 4, kann im Amt Siek, Bauamt, 
Hauptstraße 49, 22962 Siek, eingesehen werden. 
 


